
Gemeinde March 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Az: 131.01 

 

Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs.1 Satz 

1, § 8 Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuer-

wehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde March am 17.05.2021 folgende 1. Änderung 

der Feuerwehrsatzung beschlossen 

 

§ 1 (Gender-Hinweis) 

Vor § 1 wird folgender Text eingefügt:  

 

Gleichbehandlungs-Hinweis: Zu Gunsten einer verständlicheren Lesbarkeit wird nachfolgend stets die 

männliche Form verwendet. Angesprochen werden damit aber ausdrücklich alle Geschlechter. 

 

 

§ 2 (Jugendfeuerwehr) 

§ 7 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 

(4) Der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und seine Stellvertreter. werden von den 

Angehörigen ihrer Abteilung der Jugendabteilung auf die Dauer von zwei Jahren in geheimer Wahl ge-

wählt und nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehrkomman-

danten bestellt.  

Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum 

Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Der Feuerwehrkommandant kann geeignet erschei-

nende Angehörige der Gemeindefeuerwehr mit der vorläufigen Leitung der Jugendfeuerwehr beauftra-

gen. Der Jugendfeuerwehrwart muss der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehören und soll 

den Lehrgang Jugendfeuerwehrwart besucht haben. Der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter 

können vom Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden 

 

 

§ 3 (Feuerwehrausschuss) 

§ 13 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

 

(6) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nichtöffentlich. Über jede Sitzung wird eine Nieder-
schrift gefertigt; sie ist dem Bürgermeister sowie den Ausschussmitgliedern zuzustellen. Die wesentli-
chen Ergebnisse aus den Sitzungen werden den Angehörigen der Feuerwehr in geeigneter Weise zur 
Verfügung gestellt.  

 

 

Nach § 13 Abs. 7 wird folgender Abs. 8 eingefügt: 



 

(8) Sofern die Sitzungen des Feuerwehrausschusses in Form von Präsenzveranstaltungen aus 
schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können, entscheidet der Feu-
erwehrkommandant, ob  

 

(a) die Sitzungen auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu vier Monate, verschoben werden 
oder 

(b) die Sitzungen in digitaler Form abgehalten werden. 

 

Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infekti-
onsschutzes, bei sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre. 

 

Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses, ohne persönliche Anwesenheit der Ausschussmitglieder 
im Sitzungsraum kann nach Absatz 8 Buchstabe b) durchgeführt werden, sofern eine Beratung und 
Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer 
Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, möglich ist. Die Fassung von Beschlüssen in 
geheimer Abstimmung ist im Rahmen einer Hauptversammlung nach Absatz 8 Buchstabe b) nicht 
möglich. Für sie gilt § 15 Absatz 7 sinngemäß. 

 
 

§ 4 (Hauptversammlung) 

§ 14 wird wie folgt ersetzt: 

 

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich mindestens eine ordentliche Haupt-
versammlung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle wichti-
gen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für deren Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, 
zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

 

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich mindestens eine ordentliche Haupt-
versammlung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle wichti-
gen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für deren Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, 
zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

 

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen Bericht über das vergangene Jahr 
und der Kassenverwalter einen Bericht über den Rechnungsabschluss des Sondervermögens für die 
Kameradschaftspflege (§ 16) zu erstatten. Die Hauptversammlung beschließt über den Rechnungsab-
schluss. 

 

(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie ist binnen eines Monats 
einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuer-
wehr dies schriftlich unter Angaben von Gründen verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptver-
sammlung sind den Mitgliedern sowie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor der Versammlung bekannt 
zu geben. 

 

(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen der Ein-
satzabteilung der Gemeindefeuerwehr anwesend ist oder an der Hauptversammlung nach Absatz 6 
Buchstabe b) in digitaler Form teilnimmt. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine zweite Hauptversammlung 
einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden bzw. in digitaler Form 



teilnehmenden Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr beschlussfähig ist. Be-
schlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim 
abzustimmen. 

 

(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Dem Bürgermeister ist die Nieder-
schrift auf Verlangen vorzulegen.  

 

(6) Sofern die Hauptversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung aus schwerwiegenden Grün-
den nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses, ob 

 

(a) die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu einem Jahr, verscho-
ben wird oder 

(b) die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird. 

 

Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infekti-
onsschutzes, bei sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre. 

 

Die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr im 
Sitzungsraum kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durchgeführt werden, sofern eine Beratung und Be-
schlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfs-
mittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, möglich ist. Die nach dem Feuerwehrgesetz und 
dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und die Fassung von Beschlüssen in geheimer Abstim-
mung sind im Rahmen einer Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) nicht möglich. Für sie 
gilt § 15 Absatz 7. 

 

(7) Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Abtei-
lungsversammlungen der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 1 bis 6 ent-
sprechend. 

 
 

§ 5 (Wahlen) 

§ 15 wird wie folgt ersetzt: 

 

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden vom Feuer-

wehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlberechtigten einen Wahlleiter. 

Bei der Durchführung von Wahlen nach Absatz 7 leitet und organisiert der Bürgermeister oder eine 

von ihm beauftragte Person, unter Mitwirkung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die Wahl. 

Die beauftragte Person nach Satz 3 kann ein Angehöriger der Gemeindefeuerwehr sein. 

 

(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. Wahlen in digitaler Form nach Absatz 7 

Buchstabe c) werden ohne Stimmzettel durchgeführt. Wenn niemand widerspricht, können Schriftfüh-

rer, Kassenverwalter und die Ausschussmitglieder mit Handzeichen gewählt werden. 

 



(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter ist gewählt, wer mehr als die 

Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Wird diese Stimmenzahl nicht er-

reicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, bei der die 

einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur 

Wahl und erreicht dieser im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahl-

gang statt, in dem der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten 

erhalten muss. 

 

(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der 

Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Ausschussmitglieder 

zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr ge-

wählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die nicht 

gewählten Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet ein ge-

wähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei der 

Wahl die höchste Stimmenanzahl erzielt hat. 

 

(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter ist innerhalb 

einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben. Stimmt 

der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl statt. 

 

(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seiner Stellvertreter nicht 

zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der Feuerwehrausschuss dem Bür-

germeister ein Verzeichnis aller Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbil-

dung und Bewährung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) 

eignen. 

 

(7) Sofern die Hauptversammlung nach § 14 Absatz 6 nicht in Form einer Präsenzveranstaltung 

durchgeführt wird, entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehrausschusses, ob 

(a) die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und Beschlussfas-

sungen in geheimer Abstimmung in einer Präsenzversammlung (Wahlversammlung) durchgeführt 

werden oder 

(b) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer Briefwahl 

herbei- bzw. durchgeführt werden oder 

(c) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer Online-Ab-

stimmung bzw. -Wahl herbei- bzw. durchgeführt werden. 

 

(8) Für die Wahlen in der Einsatzabteilung, der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr gelten die 

Absätze 2 bis 7 sinngemäß. 

 

 

§ 6 (Inkrafttreten) 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.  
 
 
March, den 17.05.2021 
 
 
Helmut Mursa 
Bürgermeister  
 



 
Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-

lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 

Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-

chung der Satzung verletzt worden sind. 


